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RS OGH 1984/12/13 8Ob577/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1984

Norm

HGB §119

HGB §161 Abs2

ZPO §228 B3dd

Rechtssatz

Zur Klage auf Feststellung der Rechtswirksamkeit eines Mehrheitsbeschlusses der Gesellschafter (hier bei KG) ist jeder

Gesellschafter legitimiert, der für den Beschluß gestimmt hat. Es kann nicht allein dem überstimmten Gesellschafter

vorbehalten bleiben, die Nichtigkeit des Mehrheitsbeschlusses feststellen zu lassen.

Entscheidungstexte

8 Ob 577/83
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